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Index

32 Steuerrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

B-VG Art7 Abs1 / Verwaltungsakt

StGG Art5

Doppelbesteuerungsabkommen Österreich-BRD, BGBl 221/1955 Art15

KStG 1966 §22

Rechtssatz

Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Republik Österreich und der BRD; Vorschreibung der

Körperschaftsteuer nach erfolgter o=ener Gewinnausschüttung nach dem Satz, der dem Gesamteinkommen, unter

Einbeziehung auch des im Inland nicht zu besteuernden Teiles des Einkommens, entspricht; keine verfassungswidrige

Auslegung des §15 des Doppelbesteuerungsabkommens und des §22 Abs1 und 2 KStG 1966

Entscheidungstexte

B 546/80
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